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der örtlich zuständigen Sparkasse schriftlich nachzu
weisen. Die Sparkasse überweist die Kreditsumme nach 
Vertragsabschluß unmittelbar an den Rat der Ge
meinde.

§ 6

(1) Das Kaufpreisdrittel kann auch in der Weise be
zahlt werden, daß sich der Käufer in einem Vorvertrag 
dem Rat der Gemeinde gegenüber zur sofortigen Zah
lung eines bestimmten Betrages und zu monatlichen 
Ratenzahlungen auf den Rest des Drittels des Kauf
preises verpflichtet. Die Ratenzahlungen für den Rest
betrag des Kaufpreisdrittels können auf 36 Monate ver
teilt werden und sollen nicht niedriger als die bisher 
für das Eigenheim gezahlte Miete sein. Die Höhe des 
sofort zu zahlenden Betrages und der Ratenzahlungen 
sind zwischen dem Rat der Gemeinde und dem Käu
fer entsprechend den sozialen Verhältnissen des Käu
fers zu vereinbaren.

(2) In dem Vorvertrag ist gleichzeitig festzulegen, 
daß der Käufer mit Abschluß des Vertrages die auf 
dem Grundstück lastenden Steuern und öffentlichen 
Abgaben sowie die Werterhaltung für das Eigenheim 
übernimmt. Mit Abschluß des Vorvertrages entfallen 
die bisherigen Mietzahlungen für das Eigenheim. Der 
Rat der Gemeinde hat die Einhaltung der vom Käufer 
übernommenen Verpflichtungen mindestens einmal 
Jährlich zu prüfen.

(3) Nach Zahlung des Kaufpreisdrittels ist mit dem 
Käufer der Eigentumsübergang an dem Eigenheim 
durch Kaufvertrag zu vereinbaren. Das zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses bestehende Restkaufgeld ist 
gemäß § 5 abzudecken.

§ 7

Der Erlös aus dem Verkauf volkseigener Eigenheime 
verbleibt in voller Höhe der Gemeinde. Er ist dem 
Fonds der Volksvertretung zuzuführen.

§ 8

(1) Für den vom Rat der Gemeinde abzuschließenden 
Kaufvertrag über ein volkseigenes Eigenheim gilt das 
Muster (s. Anlage).

(2) Der Kaufvertrag über ein volkseigenes Eigenheim 
bedarf der Genehmigung nach der Verordnung vom
IX. Januar 1963 über den Verkehr mit Grundstücken — 
Grundstücksverkehrsverordnung — (GBl. II S. 159).

§ 9

(1) Die Verleihung eines Nutzungsrechtes für das 
volkseigene Grundstück erfolgt auf Antrag durch den 
Rat des Kreises nach der Genehmigung gemäß § 8 
Abs. 2.

(2) Nach der Verleihung des Nutzungsrechtes bean
tragt der Rat des Kreises bei der zuständigen Außen
stelle des Liegenschaftsdienstes des Rates des Bezirkes 
die Berichtigung des Grundbuches und der Liegen
schaftsunterlagen sowie die Anlegung eines Grund
buchblattes für das Eigenheim und die Eigentumsein
tragung des Erwerbers.

Zu Teil III des Gesetzes:

§ 10

(1) Anträge auf Umwandlung bestehender Erbbau
rechte, Erbpachtverträge oder Pachtverträge in Nut
zungsrechte können an den Rat der Gemeinde einge
reicht werden, in dessen Bereich das Grundstück liegt. 
Voraussetzung für die Umwandlung der Verträge ist, 
daß

a) mit dem Bau eines Eigenheimes begonnen wurde 
oder

■ b) das Eigenheim bereits errichtet wurde und den 
persönlichen Wohnbedürfnissen des Eigentümers 
dient.

(2) Sind volkseigene Grundstücke gemäß Abs. 1 im 
Grundbuch nicht als Eigentum des Volkes, Rechtsträ
ger Rat der Gemeinde, eingetragen, ist entsprechend 
§ 2 Abs. 2 zu verfahren.

(3) Der Antrag gemäß Abs. 1 ist mit einer Bestäti
gung des Rates der Gemeinde, daß die Voraussetzun
gen vorliegen, unter Beifügung des Erbbau-, Erbpacht
oder Pachtvertrages dem Rat des Kreises zur Verlei
hung eines Nutzungsrechtes zuzuleiten.

§ И

Soweit für den Bau eines Eigenheimes auf einem 
volkseigenen Pachtgrundstück gemäß § 10 durch ein 
volkseigenes Kreditinstitut ein ungesichertes Schuld- 
scheindarlehn gewährt wurde, ist das Darlehn auf dem 
neu anzulegenden Grundbuchblatt durch Eintragung 
einer Hypothek zu sichern.

§ 12

Übergangs- und Schlußbestimmungen

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Ok
tober 1968 in Kraft.

(2) Kaufpreisanteile (Baranteil und Kreditsumme), 
die in der Zeit vom 1. Januar bis 30. September 1968 
von den örtlichen Räten vereinnahmt wurden, verblei
ben den Räten der Gemeinden.

(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Durchführungsbe
stimmung werden aufgehoben:

— Erste Durchführungsbestimmung vom 11. Februar 
1955 zum Gesetz über den Verkauf volkseigener 
Eigenheime und Siedlungshäuser (GBl. I S. 154)

— Zweite Durchführungsbestimmung vom 22. August
1955 zum Gesetz über den Verkauf volkseigener 
Eigenheime und Siedlungshäuser — Durchführung 
des Schulderlasses — (GBl. I S. 657)

— Dritte Durchführungsbestimmung vom 3. Februar
1956 zum Gesetz über den Verkauf volkseigener 
Eigenheime und Siedlungshäuser (GBl. I S. 162)

— Vierte Durchführungsbestimmung vom 17. November 
1958 zum Gesetz über den Verkauf volkseigener 
Eigenheime und Siedlungshäuser (GBl. I S. 862) und


